VORLAGE FÜR DIE

ERRICHTUNG EINER TEMPORÄREN UNTERNEHMENSVEREINIGUNG /ZIELVEREINIGUNG (TUV/ TZV) / Unternehmensnetz/ EWIV /ÖPP UND GEMEINSCHAFTLICHE SPEZIALVOLLMACHT

Durchführung des Projektes (Titel)“________________”

*   *   *

Die Firma/Einrichtung________________ mit Sitz in ______________, Str.Nr. ______________ und MwSt. _______________, eingeschrieben im Handelsregister ______________ unter der Nr._______________ oder im Einheitsregister des Dritten Sektors (RUNTS), in Person des gesetzlichen Vertreters p.t. ____________, Str.Nr. __________;

- federführender Begünstigter-

die Firma/Einrichtung ________________ mit Sitz in ______________, Str.Nr. ______________ und MwSt. _______________, eingeschrieben im Handelsregister ______________ unter der Nr._______________ oder im Einheitsregister des Dritten Sektors (RUNTS), in Person des gesetzlichen Vertreters p.t. ____________, Str.Nr. __________;

- Partner -

die Firma/Einrichtung ________________ mit Sitz in ______________, Str.Nr. ______________ und MwSt. _______________, eingeschrieben im Handelsregister ______________ unter der Nr._______________ oder im Einheitsregister des Dritten Sektors (RUNTS), in Person des gesetzlichen Vertreters p.t. ____________, Str.Nr. __________;

- Partner -

vorausgeschickt,

· dass die Autonome Provinz Bozen zur Durchführung des Programms 2021-2027 ESF+ mit Datum vom _______________ den Aufruf ___________________________ veröffentlicht hat;
· dass die Firma/Einrichtung___________________ in ihrer Funktion als federführender Begünstigter in Rahmen eines/einer: 
· TUV
· TZV 
· Unternehmensnetzes
· EWIV 
· ÖPP
· zwischen _____________ und ______________________ das Projekt _____________________ eingereicht hat;
· dass im Sinne der „Bestimmungen für die Umsetzung der ESF+ Maßnahmen 2021-2027“ (im Folgenden auch Bestimmungen 2.0), genehmigt mit VKS 2.0 vom 28.11.2025 und berichtigt mit Dekret Nr. 02984/2026 der Direktorin des Amtes Europäischer Sozialfonds in ihrer Funktion als Verwaltungsbehörde genehmigt worden, das Projekt mittels Errichtung einer temporären Unternehmens- / Zielvereinigung/ ein Unternehmensnetz/ EWIV /ÖPP durchgeführt werden kann, sofern die Mitglieder gleichzeitig eine Spezialvollmacht an die Beauftragte erteilen.
*   *   *

Dies alles vorausgeschickt, wird folgendes vereinbart:

Art. 1

Die Einleitung und eventuelle Anlagen sind integrierender Bestandteil der gegenständlichen Vereinbarung.

Art. 2

Die _________________, die ______________________, die _______________________, wie oben vertreten, vereinbaren und erklären die Errichtung einer TUV/TZV/Unternehmensnetz/ EWIV /ÖPP zum Zwecke der Durchführung des Projektes „_____________________“: Projekt mit welchem _________________(kurze Beschreibung des Projektes).

Art. 3

Die Partner ernennen __________________ zum federführenden Begünstigten dieses Projektes. Der federführende Begünstigte stimmt zu, alle Beziehungen mit der Landesverwaltung zu unterhalten und erfüllt jegliche Pflichten, welche für die Durchführung des Projektes notwendig sind. Zu diesem Zweck erteilen die Partner dem federführenden Begünstigten eine unwiderrufbare gemeinschaftliche Spezialvollmacht.
Der federführende Begünstigte ist insbesondere dazu befugt:

a) im Namen und im Auftrag der Partner jegliche Verträge abzuschließen, welche für die Verwaltung und die Durchführung dieses Projektes notwendig sind. Ebenfalls ist er dazu befugt, bestimmte und spezielle Aufgaben an Dritte zu übertragen;
b) alle An– und Endzahlungen der Landesverwaltung einzukassieren. Die Auszahlung an den federführenden Begünstigten befreit die Landesverwaltung von jeglicher Verantwortung gegenüber den anderen Partnern, welche erklären, alle Bedingungen zur Verwaltung und Durchführung des Projektes zu kennen und zu akzeptieren.
c) der federführende Begünstigte verpflichtet sich zudem, innerhalb der laut Bestimmungen 2.0 vorgegebenen Modalitäten und Fristen, alle Unterlagen zur Bescheinigung der Ausgaben einzureichen.
Art. 4

Die Partner der TUV/TZV/Unternehmensnetz/EWIV/ÖPP verpflichten sich, alle im genehmigten Projekt angegebenen und im Finanzierungsantrag beschriebenen Tätigkeiten zu erfüllen und diese nach den darin angegebenen Modalitäten, der dargestellten Aufteilung und den vorgegebenen Fristen auszuführen:
	Firma
	Tätigkeit
	öffentlicher Beitrag
 [€]
	privater Beitrag [€]
	Summe Budget [€]

	Federführender Begünstigter 
	
	€
	€
	€

	
	Teilsumme
	
	
	

	Partner 
	
	€
	€
	€

	
	Teilsumme
	
	
	

	Partner 
	
	€
	€
	€

	
	Teilsumme
	
	
	

	
	Summe
	€
	€
	€


Insbesondere verpflichten sich die Partner, innerhalb der von den Bestimmungen 2.0 und von dem federführenden Begünstigten vorgegebenen Fristen alle für die Abrechnung notwendigen Unterlagen abzugeben.
Darüber hinaus wird der federführende Begünstigte seitens der Mitglieder dieses/dieser TUV/TZV/ Unternehmensnetzes/EWIV/ÖPP dazu ermächtigt, sie gegenüber der Landesverwaltung in Bezug auf sämtliche mit der Projektdurchführung zusammenhängende Tätigkeiten und Aufgaben, auch nach Abschluss des Projektes und Beendigung der wirtschaftlichen Beziehungen, zu vertreten. Die Landesverwaltung behält sich in jedem Fall das Recht vor, ihre Ansprüche direkt, auch gegenüber den einzelnen Partnern, welche jeweils solidarisch mit dem federführenden Begünstigten für die von ihnen durchgeführten Arbeiten haften, geltend zu machen.
Art. 5

Die gegenständliche Beauftragung ist unentgeltlich und nicht widerrufbar, zumal sie auch im Interesse des federführenden Begünstigten selbst errichtet wurde.
Jeglicher Widerruf der gegenständlichen Beauftragung ist gegenüber der Landesverwaltung wirkungslos.

Art. 6

Der federführende Begünstigte und die Mitglieder gegenständliches/er TUV/TZV/ 
Unternehmensnetzes/EWIV/ÖPP verpflichten sich, die von der Autonomen Provinz Bozen vorgegebenen Verfahren zur Entrichtung und Kontrolle der Projektspesen einzuhalten.
Die Parteien erklären außerdem, dass sie eine durchführende Rolle bei dem Projekt spielen und nicht Begünstigte der Weiterbildung sind.
Art. 7

Der federführende Begünstigte verpflichtet sich, im Sinne der genehmigten Bestimmungen 2.0 einen entsprechenden Antrag auf Auszahlung der Finanzierung zu stellen. 

Der federführende Begünstigte verpflichtet sich, an die einzelnen Mitglieder den ihnen zustehenden Finanzierungsanteil auszubezahlen. Die Auszahlung erfolgt aufgrund der im Finanzierungsantrag angegebenen Aufteilung, vorbehaltlich eventueller Änderungen, welche einer vorangehenden Ermächtigung seitens der Landesverwaltung bedürfen. Zum Zwecke einer Vorauszahlung verpflichtet sich der federführende Begünstigte, sofern es sich um ein privates Rechtssubjekt handelt, eine Bankbürgschaft in Höhe des auszuzahlenden Anteils der Landesverwaltung zu übermitteln.
Die Parteien erklären, dass keine Situation vorliegt, welche die Zuwendung von öffentlichen Beiträgen laut den geltenden Anti-Mafia-Bestimmungen ausschließt.
Art. 8

Die gegenständliche Vereinigung löst sich automatisch mit der vollständigen Durchführung des Projektes, der Auszahlung aller damit zusammenhängenden Finanzierungen und mit Erfüllung jeglicher Verpflichtung gegenüber der Landesverwaltung auf. Es bedarf hierfür keiner Form oder weiteren Handlung.
Art. 9

Gegenständliche Vereinbarung kann nur schriftlich abgeändert und muss von allen Partnern unterschrieben werden. In jedem Fall sind eventuelle Änderungen dieser Vereinbarung gegenüber der Landesverwaltung wirkungslos, sofern die Mitglieder im Vorab nicht ausdrücklich dazu ermächtigt worden sind.
Art. 10

Jegliche Änderung der Zusammensetzung dieser Vereinigung, ausgenommen der in den Bestimmungen 2.0 vorgesehenen Fällen, ist nicht erlaubt.

Art. 11
Für eventuelle Streitigkeiten wird als Gerichtsstand Bozen erwählt. 

Ort und Datum
_________________________________

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters des federführenden Begünstigten
_________________________________

Unterschriften des gesetzlichen Vertreters der Partner
_________________________________

Unterschriften des gesetzlichen Vertreters der Partner
_________________________________

Anweisung für die Unterschrift

Die Erklärung muss auf eine der folgenden Arten unterzeichnet werden:

· durch handschriftliche Unterschrift (per Hand) unter Beifügung einer Kopie des Ausweises des Teilnehmers; Abbildungen der Signatur sind nicht zulässig. 
· durch digitale Unterschrift.
� In Fall von Maßnahmen in Beihilferegelungen, muss der in der Tabelle angegebene öffentliche Beitrag muss mit dem Prozentsatz des beantragten öffentlichen Beitrags übereinstimmen.
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